Das Rechtsgeschäft

1. Definition

Das Rechtsgeschäft besteht aus einer oder mehreren Willenserklärungen, die (allein oder i.V.m. anderen Tatbestandsmerkmalen) eine bestimmte Rechtslage herbeiführen, die so gewollt ist. 

Der Realakt ist ein rechtlich erhebliches tatsächliches Handeln.

2. Arten von Rechtsgeschäften

a. Einseitige und mehrseitige Rechtsgeschäfte:

· Mehrseitige Rechtsgeschäfte sind insbesondere Verträge, sie bestehen aus mindestens 2 korrespondierenden Willenserklärungen.

· Einseitige Rechtsgeschäfte sind z.B.: der Rücktritt vom Vertrag, die Anfechtung. Hier werden die Rechtsfolgen bereits durch die Willenserklärung einer Person ausgelöst.

· Unvollkommen zweiseitige Rechtsgeschäfte erfordern die Willenserklärungen zweier Personen, verpflichten dann aber nur einen Vertragspartner

b. Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

· Verpflichtungsgeschäfte sind alle Rechtsgeschäfte, die ein Schuldverhältnis begründen, die also mindestens einen Anspruch des Gläubigers auf ein Tun oder Unterlassen des Schuldners begründen.

Verfügungsgeschäfte sind alle Rechtsgeschäfte, die auf eine Rechtsänderung gerichtet sind. Bei der Rechtsänderung kann es sich um eine Übertragung, Aufhebung, Belastung oder Inhaltsänderung des Rechts handeln.

· Trennungsprinzip: Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft sind voneinander getrennt.

Abstraktionsprinzip: Das Verfügungsgeschäft ist von der Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts unabhängig.

